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Damit Verordnungen richtig zugeordnet werden können, ist es wichtig Verordnungsvordrucke korrekt 

und vollständig auszufüllen. Insbesondere bei Sprechstundenbedarfs-Rezepten, die über sonstige 

Lieferanten (außerhalb der Apotheken) eingelöst werden, fehlt häufig die lebenslange Arztnummer 

(LANR). 

 

Bitte stellen Sie sicher, dass Sie bei jedem Rezept für den Sprechstundenbedarf die BSNR 

(NBSNR) und LANR angeben. Bei mehreren Ärzten in einer Praxis  ist die LANR des 

unterschreibenden Arztes  aufzudrucken. Die Verteilung des Sprechstundenbedarfs auf die 

Praxisteilnehmer sollte individuell erfolgen. 

 

 
 
Hilfe erhalten Sie auch von unserem Service-Telefon Verordnung unter 0 18 05 / 90 92 90  – 30* 
*0,14 € pro Minute für Anrufe aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise aus Mobilfunknetzen 
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Eine Information der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns  

Verordnungsberatung@kvb.de  

www.kvb.de/ Praxis/ Verordnungen  
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